
 

 

 
VOLLMACHT 
 
i n  S a c h e n  

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
w e g e n  

 

___________________________________________________________________________ 

 
wird den Rechtsanwälten Dr. Hofmann & Schneider, Brenzstraße 18, 89518 Heidenheim, 

 
sowohl Prozessvollmacht für alle Verfahren, in allen Instanzen, als auch Vollmacht zur 

außergerichtlichen Vertretung aller Art erteilt.  

 
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:  
 

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafverfahren, einschließlich der Vorverfahren, 

auch als Nebenkläger: Vertretung in sämtlichen Strafvollzugsangelegenheiten; Strafanträge zu stellen 

und zurückzunehmen; Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen.  

2. Empfangsannahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des 

Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, von der Justizkasse oder 

anderen Stellen zu erstattende Kosten und notwendige Auslagen. 

3. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. Die entstehenden Kosten trägt der 

Unterzeichnende. 

4. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegungen und 

Rücknahmen von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebungen und Rücknahme von 

Widerklagen.  

5. Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis. 

6. Vertretung vor Familiengerichten sowie Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen. 

7. Vertretung vor den Verwaltungsgerichten und Sozialgerichten sowie in deren Vorverfahren. 

8. Vertretung vor den Arbeitsgerichten.  

9. Vertretung im Insolvenzverfahren. 

10. Alle Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung., Kosten-festsetzung, 

Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, 

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren.  

11. Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Vornahme einseitiger Rechts-geschäfte, 

insbesondere Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen. 

12. Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer und 

Akteneinsicht. 

 
Der Vollmachtgeber bestätigt, dass er gem. § 49 b) Absatz 5 BRAO auf die Abrechnung nach 

Gegenstandswerten hingewiesen wurde. In Arbeitsrechtsangelegenheiten sind die entstehenden Gebühren der 

ersten Instanz auch im Erfolgsfalle vom Vollmachtgeber bzw. seinem Rechtsschutzversicherer zu tragen. Es 

wird hiermit vereinbart, dass der Bevollmächtigte dazu berechtigt ist, eingehende Zahlungen zunächst zur 

Deckung seiner Gebühren und Auslagen zu verwenden und darüber zu verfügen - auf die Beschränkung des § 

181 BGB wird verzichtet. Kostenerstattungsansprüche an die Gegenpartei und die Staatskasse werden hiermit 

an den Bevollmächtigten abgetreten. Die Abtretung wird angenommen. Für das Mandatsverhältnis wird der 

oben genannte Sitz des Bevollmächtigten als Erfüllungsort und Gerichtsstand vereinbart, letzterer falls 

vermögensrechtliche Ansprüche erhoben werden und der Vollmachtgeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat, seinen Sitz nach Auftragserteilung aus dem Geltungsbereich der ZPO verlegt oder der Sitz im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, sofern nicht ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist 

oder der Bevollmächtigte einen gesetzlichen Gerichtsstand des Auftraggebers wählt. 

 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland oder nach Wahl des Bevollmächtigten bei Klageerhebung das 

Recht am Sitz des Auftraggebers. 

 

 

 
___________________, den ____________                            ______________________________________ 
(Ort)        (Datum)        (Unterschrift) 
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	in Sachen: 
	wegen: 


